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Allgemein 
• Die Teilnahme an der LAMBO-Rally und die Benutzung der Karts auf der vorgegebenen 

Strecke ist ausschliesslich auf Grundlage dieser Teilnahmebedingungen, sowie der Verhal-

tensregeln vor Ort erlaubt. Diese gelten als anerkannt, sobald eine Anmeldung für die 

LAMBO-Rally und die Benutzung der Karts vom jeweiligen Teilnehmenden erfolgt. 

• Teilnehmende werden darauf hingewiesen, dass es sich bei der gegenständlichen Strecke 

um einen Mix aus asphaltierter Strasse, sowie einer geschotterten Naturbahn handelt und 

diese auch Schläge, Wasserrinnen und Unebenheiten aufweisen kann. Ausserdem ist die 

Strecke an keiner Stelle abgesichert, weshalb generell besondere Vorsicht gilt. 

 

Teilnehmende 
• Bekleidungsvorschriften: Die Kleidung oder Verkleidung darf keine langen oder losen Enden 

aufweisen, lange Haare müssen zusammengebunden werden. Die Karts haben schnelldre-

hende Teile (Achsen), dadurch besteht Strangulationsgefahr. Der Betreiber behält sich vor, 

bei Nichtbeachtung einzelne Teilnehmende von der LAMBO-Rally auszuschliessen. 

• Teilnehmen dürfen Erwachsene ab 140 cm Körpergrösse, sowie Kinder ab 140 cm Körper-

grösse, sofern sie das Alter von 12 Jahren erreicht haben. Eine volljährige Begleitperson 

übernimmt bei Kindern die Haftung und unterzeichnet die Einverständniserklärung. 

• Grundsätzlich gilt pro Kart eine maximale Gewichtsbeschränkung von 110kg. 

• Die Benutzung eines Karts unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen unter das Betäubungs-

mittelgesetz fallende Substanzen ist untersagt. 

• Es besteht zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich Helmpflicht. Dieser ist vom Teilnehmenden 

selbst mitzubringen. Ohne Helm darf nicht an der LAMBO-Rally teilgenommen werden. 

 

Strecke 
• Die vorgegebene Rally-Strecke in Wil ZH (Forsthaus bis ca. Awandelweg) erstreckt sich auf 

einer Fahrdistanz von rund 1,2km. 

• Die Route befindet sich teilweise im Wald-/ sowie Wohngebiet. Insbesondere im Waldge-

biet ist auf Tiere zu achten, welche die Fahrbahn kreuzen könnten. 

• Die Fahrgeschwindigkeit ist jeweils so anzupassen, dass andere Teilnehmende, Zuschau-

ende, oder Tiere, die sich auf der Strecke befinden, zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden. 

Es ist ausserdem durch den Lenkenden zu gewährleisten, dass vor einem allfälligen Hinder-

nis jederzeit rechtzeitig angehalten werden kann. 
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Verhalten 
• Teilnehmende verpflichten sich, sämtliche zur Verfügung gestellten Materialen wie Kart etc. 

mit Sorgfalt zu behandeln. Etwaige Sachschäden, ob selbstverursacht oder nicht, sind dem 

Betreiber Club LAMBO zu melden. 

• Für mutwillig verursachte Sachbeschädigungen verlangt der Betreiber vollen Kostenersatz. 

Bei grobfahrlässigen Angelegenheiten behält sich der Betreiber vor, dem Teilnehmenden 

die Fahrerlaubnis für die LAMBO-Rally zu entziehen und weitere rechtliche Massnahmen zu 

ergreifen. 

• Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen jeglicher Art gegenüber dem Betreiber 

ist ausgeschlossen. 

• Die Benutzung eines Karts erfolgt ausschliesslich auf Leihbasis im Rahmen der vom Betrei-

ber dafür deklarierten Angebot. Die Benutzung beginnt unmittelbar nach Übergabe und 

endet nach dem Befahren der signalisierten Strecke. Anschliessend gilt eine unverzügliche 

Retournierung vom Kart an den Betreiber durch den Teilnehmenden.  

• Die Fahrzeiten sind vom Betreiber vorgegeben. 

• Die signalisierte Strecke darf auf der gesamten Länge keinesfalls verlassen werden. 

• Die Benutzung eines Karts erfolgt zu jedem Zeitpunkt nach eigenem Willen und auf eigene 

Verantwortung und Gefahr. Es besteht keine Streckensicherung und der Betreiber über-

nimmt keine Haftung. 

• Im Falle eines Unfalls mit verletzten Personen, ist die Notfallnummer 144 zu benutzen. 

Ebenfalls gilt die persönliche Hilfeleistung gegenüber anderen Personen als verpflichtend. 

 

 

 

 

Bitte bei der Verkleidung darauf achten, dass sich keine langen oder losen Enden in den Achsen 

des Karts verfangen können. Strangulationsgefahr! 


